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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

Rechtssatz

Die sachliche Unbilligkeit muß in der Vorschreibung jener Abgaben gelegen sein, deren Nachsicht begehrt wird. Das

kann insbesondere der Fall sein, wenn es durch das ungewöhnliche Zusammentre<en verschiedener Umstände im

Einzelfall zu einer Abgabenbelastung kommt, die zwar dem materiellen Recht entspricht, vom Gesetzgeber aber

offensichtlich weder beabsichtigt, noch bewußt in Kauf genommen wurde.
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